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Dieses Reglement wurde von der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) mit Verfügung vom 
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Art. 1   Zweck und Grundlagen 

 
1 Gestützt auf Art. 53b bis d BVG, Art 27g bis h BVV2 und das Gesetz über die Zuger Pensionskasse1 er-

lässt der Vorstand der Pensionskasse vorliegendes Reglement. 
 
2 Das Reglement regelt in der Zuger Pensionskasse1 die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliqui-

dation. 
 
 
 
 
Art. 2   Voraussetzungen und Grundsätze 
 
1 Eine Teilliquidation im Sinne von Art. 53b BVG  liegt vor, sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
 
a) Auflösung eines Anschlussvertrages, die den Austritt von mindestens 100 Versicherten nach sich zieht. 

 
b) Restrukturierung bei einem Arbeitgeber. Von einer Restrukturierung eines Unternehmens wird dann 

ausgegangen, wenn es zu einer Auslagerung oder Neuorganisation von Betriebsteilen oder zu deren 
Schliessung kommt und damit ein Abbau infolge unfreiwilliger Austritte von mindestens 100 Personen 
verbunden ist. Der bei einer Restrukturierung massgebende Zeitraum beträgt 12 Monate. Sieht der Ab-
bauplan bzw. die Restrukturierung eine längere oder kürzere Periode vor, ist diese Frist massgebend. 

 
c) Erhebliche Verminderung der Belegschaft eines Arbeitgebers. Als erheblich gilt eine dauernde Ver-

minderung der aktiven Versicherten durch unfreiwillige Austritte von mindestens 100 Personen, wobei 
sich die Abgänge auch über einen längeren Zeitraum von max. drei Jahre erstrecken können. Die Ver-
minderung muss in einem direkten Zusammenhang mit einem wirtschaftlich begründeten Personal-
abbau stehen. 

 
2 Bei einer Teilliquidation haben die austretenden Versicherten nach Massgabe ihrer Freizügigkeitsleistung 

zusätzliche Ansprüche im Sinne der nachstehenden Bestimmungen. 
 
3 Freiwillige Austritte sowie Kündigungen aus disziplinarischen Gründen, Leistungsgründen oder aus wichti-

gen Gründen gemäss OR Art. 337 (fristlose Kündigung) werden für die Ansprüche bei einer Teilliquidation 
auf freie Mittel nicht berücksichtigt. 

 
4 Ein Austritt gilt als unfreiwillig, wenn das Arbeitsverhältnis eines aktiven Versicherten durch den Arbeitge-

ber gekündigt wird und ihm keine gleichwertige Stelle angeboten wird. Als unfreiwillig gilt ein Austritt aber 
auch dann, wenn der aktive Versicherte selber kündigt, um einer Kündigung durch den Arbeitgeber zuvor 
zu kommen. Pensionierungen gelten nicht als unfreiwillige Austritte. 

 
5 Die Arbeitgebenden sind verpflichtet, der Pensionskasse die Verminderung der aktiven Versicherten oder 

die Restrukturierung ihrer Unternehmung, die zu einer Teilliquidation führen kann, unverzüglich zu mel-

                                                        
1 Bisher: Pensionskasse des Kantons Zug. Redaktionelle Änderung per 1.1.2008 
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den. Insbesondere sind die Zusammenhänge des Abbaus, die Anzahl der betroffenen Mitarbeitenden, das 
Ende ihres Arbeitsverhältnisses und der Grund der Kündigung aufzuführen. 

 
6 Die Beantwortung der Frage, ob die Voraussetzungen für eine Teilliquidation gegeben sind sowie die 

Durchführung des Verfahrens obliegen dem Vorstand der Pensionskasse. Die Arbeitgebenden sind ver-
pflichtet, dem Vorstand sämtliche zur Durchführung der Teilliquidation notwendigen Angaben zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
 
Art 3   Stichtag 
 
1 Der massgebende Stichtag für die Teilliquidation entspricht dem Monatsletzten nach Abschluss der Ver-

minderung oder Restrukturierung bzw. richtet sich nach dem Kündigungstermin des Anschlussvertrages. 
 
2 Der massgebende Stichtag für die Berechnung des Deckungsgrads und der Vermögensverhältnisse ist 

das dem Stichtag der Teilliquidation vorausgegangene Ende des Geschäftsjahrs. Die Berechnung erfolgt 
aufgrund der Jahresrechnung des entsprechenden Geschäftsjahrs. Liegt zwischen dem letzten ordentli-
chen Bilanzstichtag und dem Stichtag für die Teilliquidation ein Zeitraum von mehr als 6 Monaten, kann 
der Vorstand der Pensionskasse einen späteren Bilanzstichtag bestimmen. Bei der Kündigung eines An-
schlussvertrages auf den 31. Dezember eines Kalenderjahres gilt dieser Tag als Bilanzstichtag. 

 
3 Der massgebliche Zeitpunkt für die Festlegung des Kreises der Betroffenen fällt mit dem Zeitpunkt der 

erheblichen Verminderung, der Restrukturierung oder der Auflösung des Anschlussvertrages zusammen. 
Bei sukzessivem Stellenabbau gilt der in Art. 2 genannte Zeitraum. 

 
4 Als Beginn der erheblichen Verminderung bzw. der Restrukturierung gilt der Zeitpunkt, in dem die Arbeit-

gebenden ihre Mitarbeiter über die entsprechenden erforderlichen personellen Massnahmen informieren. 
 
5 Bei wesentlichen Änderungen der Aktiven oder der Passiven zwischen dem Stichtag der Teilliquidation 

und der Übertragung der Mittel können die zu übertragenden Rückstellungen, Wertschwankungsreserven 
und freien Mittel entsprechend angepasst werden. Der Entscheid liegt beim Vorstand der Pensionskasse. 

 
 
Art. 4   Übertragungsformen 
 
1 Bei einer Teilliquidation besteht ein individueller Anspruch auf freie Mittel. Der Vorstand der Pensions-

kasse entscheidet über eine kollektive oder individualisierte Übertragung der freien Mittel. Weist die Pen-
sionskasse eine Unterdeckung aus, wird der versicherungstechnische Fehlbetrag individuell bei der Aus-
trittsleistung in Abzug gebracht. 

 
2 Ein kollektiver Austritt setzt eine Kündigung eines Anschlussvertrags oder eine Übertragung eines Be-

triebsteils voraus. Bei einem kollektiven Austritt besteht während fünf Jahren ab Inkrafttreten des Geset-
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zes über die Zuger Pensionskasse2 kein Anspruch auf die Einmaleinlage für Altersleistungen, bzw. wird 
die individuelle Austrittsleistung um eine bereits gewährte Einmaleinlage gekürzt. 

 
Werden bei einem kollektiven Austritt auch versicherungs- und anlagetechnische Risiken übertragen, be-
steht zusätzlich zum Anspruch auf die freien Mittel ein kollektiver anteilsmässiger Anspruch auf diese 
Rückstellungen. Er kann in dem Masse reduziert werden, als die austretenden Destinatäre weniger zur 
Äufnung der entsprechenden Rückstellungen beigetragen haben als die verbleibenden. Kein kollektiver 
Anspruch besteht, wenn die Teilliquidation durch die Gruppe, welche kollektiv austritt, verursacht wurde. 

 
3 Der Sachverhalt eines kollektiven Austritts ist erfüllt, falls mehrere aktive Versicherte – im Rahmen einer 

Massnahme, die nicht von der Gruppe verursacht wurde – gemeinsam als Gruppe in dieselbe neue Vor-
sorgeeinrichtung übertreten. Allfällige Abzüge eines versicherungstechnischen Fehlbetrages erfolgen im-
mer individuell bei der Austrittsleistung. Bei der kollektiven Vermögensübertragung an eine neue Vorsor-
geeinrichtung muss ein Übertragungsvertrag abgeschlossen werden. 

 
4 Eine Übertragung versicherungstechnischer Risiken erfolgt immer dann, wenn kumulativ folgende Punkte 

erfüllt sind: 
 
1. Der Abgangsbestand trägt in der aufnehmenden Vorsorgeeinrichtung versicherungstechnische Risiken 

(Alter, Invalidität oder Tod) und hat sich in die entsprechenden Rückstellungen einzukaufen. 
2. Die übernehmende Vorsorgeeinrichtung besitzt keine kongruente Rückdeckung der Risiken Alter, 

Invalidität und Tod. 
 
5 Eine Übertragung anlagetechnischer Risiken erfolgt immer dann, wenn die Mittel nicht ausschliesslich bar 

übertragen werden und der Abgangsbestand sich in bestehende Wertschwankungsreserven der über-
nehmenden Vorsorgeeinrichtung einzukaufen hat. 

 
 
 
 
Art. 5  Ermittlung der freien Mittel respektive einer Unterdeckung 
 
1 Für die Berechnung der freien Mittel sowie des kollektiven Anspruchs auf versicherungs-technische Rück-

stellungen und auf die Wertschwankungsreserven wie auch einer allfälligen Unterdeckung sind folgende 
Grundlagen massgebend: 

 
a) der jeweils auf Ende des Geschäftsjahrs oder per Stichtag nach Swiss GAAP FER 26 erstellte 

Jahresabschluss; 
b) die jeweils auf Ende des Geschäftsjahrs oder per Stichtag erstellte versicherungs-technische Bilanz 

mit dem gemäss Art. 44 BVV2 ermittelten Deckungsgrad. 
 
2 Bei einer nach Art. 44 BVV2 ermittelten Unterdeckung wird der versicherungstechnische Fehlbetrag zuerst 

den anteiligen versicherungstechnischen Rückstellungen und anschliessend den Vorsorgekapitalien 
(Austrittsleistungen) angerechnet. Das Altersguthaben nach BVG (Art. 18 FZG) ist in jedem Fall garantiert. 

                                                        
2 Bisher: Pensionskasse des Kantons Zug. Redaktionelle Änderung per 1.1.2008 
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3 Die Pensionskasse kann die individuellen Austrittsleistungen provisorisch kürzen, wenn sich eine Teilliqui-

dation abzeichnet und sich die Pensionskasse mutmasslich in Unterdeckung befindet. Die provisorische 
Kürzung gilt nur für aktive Versicherte, die voraussichtlich von der Teilliquidation betroffen sein werden. 
Sie muss ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Nach Abschluss des Teilliquidationsverfahrens er-
stellt die Pensionskasse eine definitive Abrechnung und richtet eine allfällige Differenz zuzüglich Zins aus. 
Zuviel ausbezahlte Austrittsleistungen muss der aktive Versicherte inklusive gewährten Zinsen zurück-
zahlen. 

 
 
Art. 6   Verteilschlüssel 
 
1 Die Bestimmung der entsprechenden Anteile bei einem individuellen Anspruch erfolgt in folgenden 

Schritten: 
 

a) Sowohl der Aktiv- als auch der Rentnerbestand werden unterteilt in einen Fortbestand (verbleibende 
aktive Versicherte) und einen Abgangsbestand (austretende aktive Versicherte). 

b) Die freien Mittel bzw. eine allfällige Unterdeckung werden getrennt für den Aktiv- und den Rentnerbe-
stand proportional zu ihren Vorsorgekapitalien dem Abgangs- und dem Fortbestand zugeteilt, 

c) Die individuelle Verteilung der freien Mittel bzw. eine allfällige Unterdeckung beim Abgangsbestand 
erfolgt proportional zu ihren Vorsorgekapitalien. 

 
2 Die Bestimmung der entsprechenden Anteile bei einem kollektiven Anspruch erfolgt in folgenden 

Schritten: 
 

a) Sowohl der Aktiv- als auch der Rentnerbestand werden unterteilt in einen Fortbestand (verbleibende 
aktive Versicherte) und einen Abgangsbestand (austretende aktive Versicherte). 

b) Die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserve bzw. eine allfällige Unterdeckung werden ge-
trennt den beiden Beständen zugewiesen, wobei für den Abgangsbestand nur dann ein Anteil an der 
Wertschwankungsreserve zugeordnet werden muss, wenn die Mittel nicht ausschliesslich bar über-
tragen werden (Übertrag eines anlagetechnischen Risikos). 

c) Für die Zuteilung der nach diesem Vorgehen verbleibenden freien Mittel wird analog dem Vorgehen 
bei individuellem Anspruch vorgegangen. 

 
Der Anspruch des Abgangsbestandes wird nicht individualisiert. 
 
3 Im Verteilplan werden die in den letzten 24 Monaten vor dem Zeitpunkt der Teilliquidation erfolgten Ein-

kaufsleistungen, Einmaleinlagen für Altersleistungen (Besitzstandsleistungen) Rückzahlungen von Vorbe-
zügen für Wohneigentum sowie eingebrachte Anteile der Austrittsleistung des geschiedenen Ehegatten 
nicht berücksichtigt. 

 
4 Erfolgt bei einem kollektiven Austritt keine Einigung über die Übertragung der Rentenbezüger des Ab-

gangsbestandes an eine neue Vorsorgeeinrichtung oder ist bei einer Auflösung eines Anschlussvertrages 
der Verbleib der Rentenbezüger nicht geregelt, verbleiben diese in der Zuger Pensionskasse3. Die Kasse 
bildet in diesem Fall zusätzliche versicherungstechnische Rückstellungen für den Fortbestand. 

 
                                                        
3 Bisher: Pensionskasse des Kantons Zug. Redaktionelle Änderung per 1.1.2008 



  
 
 
 
 
 
 
 

 Zuger Pensionskasse  
Bahnhofstrasse 16 
CH-6300 Zug 

Telefon 041 728 38 60 
Telefax 041 728 38 69 
www.zugerpk.ch 

 

 

Teilliquidationsreglement                                              Seite 7                                                           Stand: 1. Januar 2009 

 

Art. 7   Information 
 
1 Die Pensionskasse informiert sämtliche betroffenen Personen über: 
 
− den Beschluss zur Teilliquidation, die Höhe der freien Mittel oder der Unterdeckung und den Verteil-

plan/Verteilschlüssel, das Recht auf Einsicht. 
 
− das Einspracherecht beim Vorstand betreffend die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteil-

plan innerhalb von 30 Tagen seit der Zustellung der Information. 
 
− das Recht der aktiven Versicherten und Rentenbezüger, die Voraussetzungen, das Verfahren und den 

Verteilplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen, sofern eine 
vorherige Bereinigung mit dem Vorstand erfolglos geblieben ist. 

 
− das Recht gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde bei der Beschwerdekommission Beschwerde zu 

erheben. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, 
wenn der Präsident der Beschwerdekommission diese von Amtes wegen oder auf Begehren des Be-
schwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, wirkt der Entscheid der Beschwer-
dekommission nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers. Im Übrigen gilt Art 74 BVG. 

 
− den rechtswirksamen Vollzug des Verteilplans durch die Verwaltungskommission, sofern keine Einwen-

dungen der aktiven Versicherten und Rentenbezüger bei der Aufsichtsbehörde vorgebracht werden. 
 
2 Ein Rechtsanspruch auf kollektiv resp. individuell zugeteilte freie Mittel entsteht erst nach unbenutztem 

Ablauf der Einsprachefrist bzw. im Falle einer Einsprache nach rechtskräftiger Erledigung von Einspra-
chen resp. Beschwerden. 

 
3 Die aktiven Versicherten und die Rentenbezüger haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren 

und den Verteilplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen zu lassen. 
 
 
 
Art. 8   Vollzug und Meldewesen 
 
1 Der Vorstand hat das Vorliegen des Teilliquidationssachverhalts festzustellen sowie die Durchführung 

einer Teilliquidation zu beschliessen. Er hat dabei insbesondere das Ereignis, das zur Teilliquidation ge-
führt hat, dessen genauen Zeitpunkt sowie den massgebenden Zeitraum im Sinne von Art. 2 und 3 fest-
zulegen. 

 
2 Die Auflösung eines Anschlussvertrages und die Teilliquidation werden der Aufsichtsbehörde gemeldet. 
 
3 Im Falle einer kollektiven Vermögensübertragung an eine oder mehrere Vorsorgeeinrichtungen erstellt die 

abgebende Vorsorgeeinrichtung einen Übertragungsvertrag. 
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4 Im Falle der Individualisierung der Ansprüche (individueller Austritt) gelten für die Verwendung des zu-
sätzlichen Anspruchs an freien Vorsorgemitteln die reglementarischen Bestimmungen über die Verwen-
dung der Austrittsleistung – mit Ausnahme von Art 25f FZG – sinngemäss. 

 
5 Nach erfolgter Information und Bereinigung allfälliger Einsprachen wird der Verteilplan umgesetzt. Können 

Einsprachen nicht bereinigt werden, werden diese der Aufsichtsbehörde zum Entscheid vorgelegt. 
 
6 Die Kontrollstelle bestätigt im Rahmen der ordentlichen Jahresberichterstattung den ordnungsgemässen 

Vollzug der Teilliquidation. Diese Bestätigung ist im Anhang zur Jahresrechnung darzustellen. 
 
 
 
Art. 9   In-Kraft-Treten 
 
1 Dieses Reglement über die Durchführung einer Teilliquidation tritt - vorbehältlich der Genehmigung durch 

die zuständige Aufsichtsbehörde gemäss Art 53 b BVG - auf den 1.1.2007 in Kraft. 
 
2 Das Reglement kann durch Beschluss des Vorstandes jederzeit geändert oder aufgehoben werden. Der 

Vorstand legt dieses Regelement und allfällige Änderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Kennt-
nisnahme und Genehmigung vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Reglement wurde an der Vorstandssitzung vom 4. Oktober 2006 genehmigt. 
 
 


